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I.

203204

Gewährung von Beihilfen 
in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen;
Soziale Sicherung von nicht erwerbsmäßig 

tätigen Pflegepersonen;
hier: Anteilige Zahlung von Beiträgen zur sozialen

Sicherung durch die Beihilfefestsetzungsstellen
RdErl. d. Finanzministeriums v. 11. 5. 2006

– B 3170 – 12.1 – IV A 4 –

Mein RdErl. v. 12. 12. 2005 (SMBl. NRW. 203204) wird
wie folgt geändert:

1. In Nummer 2.2.2 wird hinter Satz 3 folgender Satz
eingefügt:

Im Jahre 2006 sind die Beiträge wie folgt zu zahlen:

– zu 37,506 v.H. an den für den Sitz der Beihilfefest-
setzungsstelle zuständigen Regionalträger und 

– zu 62,494 v.H. an die Deutsche Rentenversicherung
Bund.

2. In Nummer 2.3.1 wird in Satz 1 die Angabe
„30.6.2006“ durch die Angabe „31. 12. 2006“ und die
Angabe „1. 7. 2006“ durch die Angabe „1. 1. 2007“ er-
setzt.

– MBl. NRW. 2006 S. 306

283
Sofortuntersuchung und Meldung 

von Schadens- oder Gefahrenfällen im Bereich 
des Umweltschutzes durch die StUÄ 

und das StAfUA OWL
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 28. 4. 2006

– IV-11 – 1574, IV-6 und V-1 – 8020 –

Die Staatlichen Umweltämter und das Staatliche Amt
für Umwelt und Arbeitsschutz OWL (StUÄ/StAfUA
OWL) sind hinsichtlich der Aufgabenerfüllung im Be-
reich Immissionsschutz Sonderordnungsbehörden nach
§ 12 Abs. 1 OBG, da ihnen durch das BImSchG und das
LImschG sowie die dazu erlassenen Rechtsvorschriften
in Verbindung mit der Zuständigkeitsverordnung – 
ZustVOtU – der Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstigen Gefahren im Zusammenhang mit
dem Betrieb von Anlagen übertragen worden ist. Beson-
dere Aufgaben stellen sich für die StUÄ/das StAfUA
OWL bei Schadens- und Gefahrenfällen.

Die StUÄ und das StAfUA OWL haben im Bereich Im-
missionsschutz/Anlagensicherheit neben der Ermittlung
der Schadensursache, der Beweissicherung und der In-
formation der vorgesetzten Dienstbehörden nach Lage
des Falls die erforderlichen anlagenbezogenen oder – 
i. S. der StörfallVO – betriebsbereichsbezogenen ord-
nungsrechtlichen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
zu treffen.

Die den Wasserbehörden und den StUÄ/dem StAfUA
OWL nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landes-
wassergesetz (LWG) obliegenden Aufgaben gelten als
solche der Gefahrenabwehr. Ihre Befugnisse zur Gefah-
renabwehr auf Grund allgemeinen Ordnungsrechts blei-
ben unberührt (§ 138 LWG).

Im Bereich des Bodenschutzrechts ist die grundsätzliche
Zuständigkeit der unteren Bodenschutzbehörden zu be-
achten.

Im Bereich der Wasser- und Abfallwirtschaft, des Bo-
denschutzes sowie der allgemeinen Gefahrenabwehr
können die StUÄ und das StAfUA OWL die auf kommu-
naler Ebene zuständigen Behörden fachlich unterstüt-
zen. Die Bewertung des Schadens kann z.B. in Zusam-
menarbeit mit den Gesundheitsämtern erfolgen. 

Zur Sofortuntersuchung von Schadens- oder Gefahren-
fällen im Bereich des Umweltschutzes (Nr. 1), zur Mel-
dung dieser Ereignisse (Nr. 2) und zur Rufbereitschaft
(Nr. 3) ergehen nachstehende Regelungen.

1
Sofortuntersuchung von Schadens- oder Gefahrenfällen

1.1

Art der zu untersuchenden Schadens- oder Gefahren-
fälle und Zweck der Untersuchungen

1.1.1

Die StUÄ und das StAfUA OWL sind im Bereich des Im-
missionsschutzes/der Anlagensicherheit im Rahmen ih-
rer Überwachungsaufgabe gemäß § 52 BImSchG zur Un-
tersuchung von Schadens- oder Gefahrenfällen im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Anlagen bzw. Be-
triebsbereichen verpflichtet. Bei Schadens- oder Gefah-
renfällen an Anlagen, bei denen gemäß § 116 LWG und
§ 24 LAbfG die Überwachung den StUÄ/dem StAfUA
OWL obliegt, sind diese im Rahmen ihrer Zuständigkeit
zur Untersuchung verpflichtet. In diesem Zusammen-
hang gilt dies auch für die Erstbeurteilung von Scha-
dens- oder Gefahrenfällen, bei denen der Boden berührt
ist. 

Ist nach Austritt von Schadstoffen in den Boden eine ra-
sche Schadensbegrenzung und -beseitigung erforderlich,
um wesentliche weitere Schäden durch eine Ausweitung
der Kontamination im Boden und/oder Grundwasser zu
verhindern, kann durch die zuständige Behörde von län-
ger währenden Untersuchungsmaßnahmen abgesehen
werden, die ansonsten bei einer Feststellung von Schad-
stoffen im Boden generell vorgeschrieben sind. Die Be-
gründung solcher „Sofortmaßnahmen“ ist unmittelbar
auf die gesetzlichen Bestimmungen des BBodSchG zu
stützen. § 4 Abs. 5 BBodSchG ist zu berücksichtigen.

Bei sonstigen Schadens- oder Gefahrenfällen, bei denen
Gewässer unmittelbar berührt sind, soll ebenfalls eine
Sofortuntersuchung durch die StUÄ/das StAfUA OWL
erfolgen.

In folgenden Fällen leitet das zuständige StUA/StAfUA
OWL Sofortuntersuchungen ein:

– bei Ereignissen i.S.d. § 19 Abs. 1 StörfallVO;

– bei erheblichen Schadensereignissen i.S.d. § 2 Abs. 2
der Umwelt- und Schadensanzeigeverordnung;

– bei Schadensereignissen im Zusammenhang mit dem
Betrieb einer Anlage, soweit diese außerhalb der An-
lage zu Umwelt- oder Gesundheitsschäden geführt ha-
ben;

– bei Gefahrenereignissen im Zusammenhang mit dem
Betrieb einer Anlage, soweit konkrete Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Ereignisse außerhalb der An-
lage zu Umwelt- oder Gesundheitsschäden führen
können;

– bei Gewässer- und Bodenverunreinigungen von we-
sentlicher Bedeutung gemäß Nr. 5 der Anlage 1.

1.1.2

Die Probenahmen und Untersuchungen dienen:

– der Feststellung, ob Schäden eingetreten sind,

– der Ermittlung der Art, des Umfangs und der Bedeu-
tung eingetretener Schäden,

– der Ermittlung von Schadensursachen,

– der Ermittlung, wie weitere Schäden oder Gefahren
abgewendet werden können,

– der Ermittlung, wie die Wiederholung ähnlicher Scha-
dens- oder Gefahrenfälle künftig verhindert werden
kann,

– der Beweissicherung und Ermittlung des Schadens-
verursachers.

Bei Störfällen nach Anhang VI Teil 1 Nr. I StörfallVO er-
geben sich für die Überwachungsbehörden weiterge-
hende Pflichten aus § 19 Abs. 3.

Anlage 1
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1.2

Ermittlungen in Schadens- oder Gefahrenfällen

Die StUÄ/das StAfUA OWL haben sofort, nachdem ein
Ereignis nach Nr. 1.1.1 bekannt geworden ist oder wenn
sich Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergeben, die 
einen Schadensfall befürchten lassen, mindestens eine
sachkundige Person zur Untersuchung des Falls zu ent-
senden; für Einsätze außerhalb der Dienstzeit gilt
Nr. 3.2.

Die mit der Untersuchung beauftragten Personen sollen
sich unverzüglich einen Überblick über Art und Ausmaß
des Schadens oder der Gefahr, die Möglichkeiten der Ge-
fahrenabwehr sowie über die mutmaßliche Schadens-
oder Gefahrenursache verschaffen; dabei ist nach Mög-
lichkeit die an Ort und Stelle vorgefundene Situation zu
dokumentieren, z. B. durch die Anfertigung von Fotos
bzw. Filmaufzeichnungen oder durch die Entnahme von
Proben. Je nach Lage des Einzelfalls sind entsprechende
Laboruntersuchungen unverzüglich zu veranlassen.

Zu den Aufgaben der STUÄ und des StAfUA OWL ge-
hört es nicht, auf die erforderlichen Maßnahmen der
Einsatzkräfte vor Ort Einfluss zu nehmen. Ist eine Ver-
treterin/ein Vertreter des STUA/StAfUA OWL vor Ort
anwesend, steht sie/er zur Information der Einsatzkräfte
zur Verfügung.

1.3

Einschaltung des Landesumweltamtes Nordrhein-West-
falen (LUA) und von externen Sachverständigen

Soweit die eigenen Möglichkeiten des StUA/des StAfUA
OWL zur Ermittlung in Schadens- oder Gefahrenfällen
nicht ausreichen, können weitere behördliche oder sons-
tige Sachverständige mit der Durchführung von Ermitt-
lungen beauftragt werden. Ist eine Einschaltung von
Sachverständigen notwendig, so sollen die StUÄ und das
StAfUA OWL in erster Linie das LUA und/oder die
LÖBF als sachverständige Institution heranziehen. Dies
gilt auch für Laboruntersuchungen, die vom Labor des
StUA/des StAfUA OWL nicht vorgenommen werden
können. Das LUA unterhält zur Unterstützung der StUÄ
und des StAfUA OWL einen Sondereinsatzdienst.

In Fällen, in denen Sachverständige des LUA nicht oder
nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen, ist
zunächst auf die Chemischen Untersuchungsämter und
zuletzt auf private Sachverständige zurückzugreifen.
Die StUÄ und das StAfUA OWL unterstützen die beauf-
tragten Sachverständigen bei ihren Ermittlungen.

Wenn davon auszugehen ist, dass Erkenntnisse gewon-
nen werden können, die für die Aufgabenwahrnehmung
des LUA – vor allem auch im Hinblick auf vergleichbare
Anlagen oder Betriebsbereiche bzw. auf die Überwa-
chung des Rheins – bzw. der LÖBF von Bedeutung sind,
sollten das LUA bzw. die LÖBF frühzeitig unterrichtet
werden. 

Soweit eine Rechtsgrundlage für eine Kostenerstattung
besteht (z. B. § 52 Abs. 4 Satz 3 BImSchG), sind die
durch die Einschaltung von Sachverständigen entstan-
denen Kosten durch Leistungsbescheid vom Betreiber
einzufordern. Im Übrigen werden die entstandenen Kos-
ten von den StUÄ/dem StAfUA OWL getragen.

Soweit sich bei Schadens- oder Gefahrenfällen an ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen Fragen der Anlagensi-
cherheit stellen, zu deren Klärung die Heranziehung von
Sachverständigen erforderlich erscheint, hat das StUA/
das StAfUA OWL im Rahmen seines Ermessens zu prü-
fen, ob dazu eine Anordnung nach § 29a BImSchG in
Betracht kommt – s. dort Abs. 2 Nr. 5.

1.4

Einschaltung anderer Behörden

Je nach Art des Ereignisses oder der bereits hervorgeru-
fenen oder möglicherweise noch eintretenden Auswir-
kungen kann es erforderlich sein, andere Behörden an
den Untersuchungen zu beteiligen oder sie zur Durch-
führung eigener Untersuchungen zu unterrichten. Dies
gilt vor allem hinsichtlich der Beteiligung der Arbeits-
schutzbehörden, soweit Fragen der Anlagensicherheit
betroffen sind und soweit das Vorschriften- und Regel-
werk der überwachungsbedürftigen Anlagen (Ab-

schnitt 5 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes),
des technischen Arbeitsschutzes allgemein oder des Ge-
fahrstoffrechts für die Untersuchung und Beurteilung
des Ereignisses von Bedeutung sind. Auf die Zuständig-
keitsregelungen nach den Nrn. 12.8.1 ff. des Verzeichnis-
ses in der Anlage zur ZustVOtU wird ausdrücklich hin-
gewiesen. 

Sobald Bodenverunreinigungen zu befürchten bzw. auf-
getreten sind, ist die untere Bodenschutzbehörde zu in-
formieren.

Die LÖBF ist bei Bedarf bei der Planung von Fischerei-
untersuchungen zur Ermittlung des Umfanges von
Fischsterben zur Beratung heranzuziehen. 

2
Meldung von Schadens- oder Gefahrenfällen

2.1

Sofortmeldung

Die Sofortmeldung dient nur der unmittelbaren und
schnellen Unterrichtung der vorgesetzten Behörden zu
folgenden Zwecken:

– Erkennung überregionalen/regionalen Handlungsbe-
darfs;

– Dokumentation von durch Schadensfall bedingter
Störung der Gewässerzönose.

Sie entbindet nicht von der Verpflichtung, die im Einzel-
fall aufgrund der Zuständigkeit erforderlichen Maßnah-
men unverzüglich anzuordnen.

2.1.1

Erfüllt ein Schadens- oder Gefahrenfall nach Nr. 1.1.1
ein Kriterium der „Kriterien für Sofortmeldung“ nach
Anlage 1, unterrichtet das StUA/das StAfUA OWL so-
wohl während als auch außerhalb der Dienstzeit die
Nachrichten- und Bereitschaftszentrale beim LUA (NBZ
– vgl. Nr. 3.1). 

Die NBZ gibt die Meldung per Fax und per E-mail mit
dem „Sofortbericht“ (Anlage 2) und dem Vermerk
„Dringend, sofort vorlegen!“ (während der Dienstzeit)
oder „Sofort vorlegen bei Dienstbeginn!“ (außerhalb der
Dienstzeit) weiter, und zwar an die zuständigen An-
sprechpersonen oder an die Rufbereitschaft (Anlage 3)
im MUNLV und in der Bezirksregierung, ergänzend per
Fax an die Poststelle der jeweiligen Häuser. Dabei erhält
das StUA/StAfUA OWL eine Kopie zur Unterrichtung. 

Eine Liste, die die Zuständigkeiten und die Erreichbar-
keit der Ansprechpartner im MUNLV und in den Be-
zirksregierungen enthält, wird der NBZ durch die Ämter
zur Verfügung gestellt.

2.1.2

Wenn es nach den Umständen des Einzelfalles erforder-
lich wird, unterrichtet die Rufbereitschaft des StUA/des
StAfUA OWL die Amtsleitung oder deren Vertretung,
von der die Entscheidung getroffen wird, ob die NBZ die
Meldung unverzüglich fernmündlich an das MUNLV und
die zuständige Bezirksregierung weiterzuleiten hat. In
solchen Fällen informiert die NBZ sowohl die Rufbereit-
schaft des MUNLV als auch die zuständigen Ansprech-
personen des MUNLV und der Bezirksregierung (siehe
Anlage 3). 

Inhalt und Umfang der Meldung ergeben sich aus der
Anlage 2 „Sofortbericht“.

2.1.3

Werden den StUÄ/dem StAfUA OWL Schadensfälle ge-
mäß den Nrn. 4 und 5 der Anlage 1 oder andere Gewäs-
serverunreinigungen sowie Bodenverunreinigungen so-
wohl mit als auch ohne Auswirkungen auf die Gewässer
vor der eigentlich zuständigen Behörde bekannt, haben
diese unverzüglich die auf kommunaler Ebene zuständi-
gen Behörden und die Bezirksregierungen zu unterrich-
ten. 

Das LUA unterrichtet unverzüglich in solchen Fällen
das zuständige StUA/StAfUA OWL und die zuständige
Bezirksregierung.

Anlage 2

Anlage 3
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2.1.4

In Fällen, in denen der Rhein oder die Schifffahrtskanäle
betroffen sind, unterrichtet das LUA unmittelbar die zu-
ständigen Ansprechpersonen im MUNLV. Der Meldeweg
ist dabei analog zu 2.1.1 und 2.1.2, wie für die StUÄ/das
StAfUA OWL beschrieben, zu wählen.

2.2

Ergänzende Berichterstattung

Ein ergänzender Bericht an das MUNLV, die Bezirksre-
gierung und das LUA ist dann zu erstatten, wenn Ursa-
che, Ablauf oder Auswirkung des Ereignisses im Hin-
blick auf weitere behördliche Maßnahmen oder im Hin-
blick auf ein möglicherweise weitergehendes Informati-
onsinteresse der Öffentlichkeit von besonderer Bedeu-
tung sind.

Auf die Berichtspflichten des Anlagenbetreibers nach
§ 19 Abs. 2 StörfallVO in Verbindung mit Anhang VI
Teil 2 und der Berichtspflichten des StUA/des StAfUA
OWL nach § 19 Abs. 4 und 5 wird hingewiesen, vgl.
hierzu auch „Leitfaden zur Erfassung, Aufklärung und
Auswertung von Störfällen und Störungen des bestim-
mungsgemäßen Betriebs im Sinne der Störfall-Verord-
nung“ aus 1993 in der Fassung von 2002 des Länderaus-
schusses für Immissionsschutz. 

3
Bereitschaftszentrale und Rufbereitschaften

3.1

Nachrichten- und Bereitschaftszentrale (NBZ)

Das LUA unterhält für die staatlichen Umweltbehörden
rund um die Uhr eine Nachrichten- und Bereitschafts-
zentrale (NBZ) zur Entgegennahme und Weiterleitung
von Meldungen.

Die NBZ ist unter der Rufnummer 0201 – 71 44 88 zu er-
reichen.

Die StUÄ/das StAfUA OWL haben den Betreibern von
Betriebsbereichen oder Anlagen, die unter die Störfall-
Verordnung fallen, die Rufnummer der NBZ für die Auf-
nahme in die innerbetrieblichen Alarm- und Gefahren-
abwehrpläne bekanntzugeben. Ferner sind Gemeinden,
Kreise, kreisfreie Städte, Wasserwerke und Wasserver-
bände durch die StUÄ/das StAfUA OWL zu informieren.
Außerdem ist in geeigneter Weise – z.B. auf Anrufbeant-
worter, auf der Homepage im Internet, in der Tages-
presse und auf den Briefköpfen der Dienststellen – auf
die ständige Bereitschaft der NBZ für die Entgegen-
nahme dringender Nachrichten hinzuweisen.

3.2

Rufbereitschaft der staatlichen Umweltbehörden

Bei jedem StUA/dem StAfUA OWL muss mindestens
eine Person für die Rufbereitschaft eingeteilt, ständig er-
reichbar und einsatzbereit sein. Die Amtsleitung des
StUA/des StAfUA OWL regelt eigenverantwortlich und
dokumentiert nachvollziehbar, wie gewährleistet wird,
dass ggf. unverzüglich Proben genommen, Vor-Ort-Ana-
lysen durchgeführt und weiterführende Untersuchungen
eingeleitet werden können.

3.3

Rufbereitschaft des Landesumweltamtes

Im LUA sind ebenfalls Rufbereitschaften eingerichtet,
um die StUÄ/das StAfUA OWL bei Schadens- oder Ge-
fahrenfällen sachverständig zu unterstützen.

Das LUA stellt eigenverantwortlich sicher, dass sein La-
bor den StUÄ/dem StAfUA OWL im Rahmen seiner
Möglichkeiten für solche Untersuchungen Hilfestellung
zu geben vermag, die vom Labor dieser Ämter nicht vor-
genommen werden können.

Außerdem gewährleistet das LUA die Einsatzbereit-
schaft des Sondereinsatzes sowie die Einsatzbereitschaft
von Rufbereitschaften für die Probenahme und für La-
boruntersuchungen im Rahmen der zeitnahen Gewässer-
überwachung.

3.4

Rufbereitschaft der Bezirksregierungen

Die Bezirksregierungen sind über die Rufbereitschaften
ständig zu erreichen. 

3.5

Rufbereitschaft des MUNLV

Beim MUNLV ist immer mindestens eine Person für die
Rufbereitschaft eingeteilt und ständig erreichbar.

4
Besondere Regelungen

Den Bediensteten, die Rufbereitschaft geleistet haben,
ist Dienstbefreiung oder Vergütung der für die Rufbe-
reitschaft aufgewendeten Zeit gemäß den gesetzlichen
und tariflichen Regelungen zu gewähren.

Die im Zusammenhang mit der Ausübung der Rufbereit-
schaft entstandenen Kosten (z.B. Telefongebühren,
Fahrtkosten) sind den Bediensteten von der jeweiligen
Dienststelle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf
Antrag zu erstatten. 
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Kriterien für Sofortmeldung

 ja 

1. Ereignis nach § 19 Abs. 1 der StörfallVO  (   )

2. Erhebliches Schadensereignis i.S. von § 2 Abs. 2 der Umwelt-Schadensanzeige-
Verordnung

 (   )

3. Ereignis bei einer Anlage i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, das nicht als 
erhebliches Schadensereignis i.S. der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung oder 
nicht als  Ereignis nach § 19 Abs. 1 StörfallVO anzusehen ist,

a) aber bei dem Menschen in der Umgebung der Anlage gefährdet werden können, 
insbesondere bei zu erwartender oder erfolgter Freisetzung krebserzeugender 
oder hochtoxischer Stoffe wie Dioxine, Furane, Phosgen, Chlor usw.;

(   )

b) bei dem besonders geruchsintensive oder weithin sichtbare Emissionen vorliegen, 
die zur Beunruhigung der Bevölkerung führen können;  (   )

 c) bei dem zu erwarten ist, dass eine Unterrichtung der Öffentlichkeit durch die Me-
dien - insbesondere Rundfunk und Fernsehen - erfolgt; 

 (   )

 d) bei dem zu erwarten ist, dass es sich auf die Nachbarkreise, angrenzende Regie-
rungsbezirke, ein anderes Bundesland oder das Ausland auswirkt; 

 (   )

 e) bei dem die unverzügliche Einschaltung von Sachverständigen erforderlich wird.  (   )

4. Bodenverunreinigung aufgrund eines akuten Schadensfalls, aus der sich Gesund-
heitsschäden, Gewässerverunreinigungen besonderen Ausmaßes oder sonstige er-
hebliche Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen ergeben ha-
ben oder zu befürchten sind 

 (   )

5. Gewässerverunreinigung   

a) von wesentlicher Bedeutung oder bei der erhebliche Nachteile zu befürchten sind; (   )

 b) bei der eine Unterrichtung der Öffentlichkeit durch die Medien - insbesondere 
Rundfunk und Fernsehen - erfolgt oder zu erwarten ist; 

 (   )

 c) bei der zu erwarten ist, dass es sich auf die Nachbarkreise, angrenzende Regie-
rungsbezirke, ein anderes Bundesland oder das Ausland auswirkt; 

 (   )

 d) bei der die unverzügliche Einschaltung von Sachverständigen oder anderen Be-
hörden erforderlich wird, 

 (   )

 e) bei der Fischsterben festgestellt wird.  (   )

Anlage 1 zum RdErl. vom 28.4.2006
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Sofortbericht
Allgemeine Angaben 

Meldung eines Ereignisses an: 

Meldung durch: 

Am: 

das MUNLV Abt. IV  
das MUNLV Abt. V  
die BR    

(Bezeichnung)

(Name/Telefonnummer) 

(Datum/Uhrzeit) 

Wer hat gemeldet?
Mitteilung über das Ereignis erhalten von: 

Mitteilung erhalten am: 

(Bezeichnung der Stelle) 

(Name) 

(Telefonnummer/Faxnummer) 

(Datum/Uhrzeit)

Wann und wo ist es passiert?
Eintritt des Ereignisses: 

Ort des Ereignisses: 

Dauer des Ereignisses: 

(Datum/Uhrzeit)

(Bezeichnung)

(Stunden/Tage/etc.)

Was ist passiert?
Angaben zum Ereignis: 
(Art des Ereignisses/ Außenwirkung/Ursache/Verursacher/Schadstoffe/freigesetzte Mengen/Eigenschaften der Stoffe/ggf. Nr. des Anhangs
I zur StörfallVO/WGK/Fischsterben/Messwerte und mögliche Auswirkungen auf die Gewässergüte/Auswirkungen auf die Nachbarkreise 
bzw. Nachbarnstädte/etc.) 

Personenschäden -          Anzahl der Toten:
    Anzahl der Verletzten: 

Sachschäden (in T €):

Anlage 2 zum RdErl. vom 28.4.2006
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Veranlasste Maßnahmen

Zuständigkeit und Weitergabe der Information

Warndienst Rhein 
StUA/StAfUA OWL       
LUA NRW 
Bezirksregierung       
Bergbehörde       
Ordnungsamt       
Kreisordnungsbehörde       
Untere Wasserbehörde       
Untere Abfallwirtschaftbehörde       
Untere Bodenschutzbehörde       
LÖBF
Gesundheitsamt       
Wasserschutzpolizei
Wasserverband       
Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Sonstige Stelle:      

     Zuständig       Informiert 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Für weitergehende Untersuchungen wurden eingeschaltet:
Sondereinsatzdienst des LUA NRW 
Rufbereitschaft Wasser/Boden des LUA NRW 
Rufbereitschaft Immissionsschutz des LUA NRW 
Rufbereitschaft der BR 
Rufbereitschaft der LÖBF 
CVUA
Externer Gutachter 
Sonstige Stelle:      

    
    
    
    
    
    
    
    

Weitere Schritte
Weitere Verfolgung durch: 

Ergänzender Bericht ist beabsichtigt: 

(Name) 

(Telefonnummer/Faxnummer) 

(Bezeichnung der Stelle) 

(ja/nein) 

Bemerkungen

Anlage 2 zum RdErl. vom 28.4.2006
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1

Meldung außerhalb der Dienstzei
im Regelfall

Meldung während der Dienstzeit

MELDUNG

StUA/StAfUA OWL

MUNLV
Zuständige

Ansprechperson

BR
Zuständige

Ansprechperson

M

M Kriterium nach
Anhang 1 erfüllt

Erläuterungen

Meldepflicht

StUA/StAfUA OWL
Zuständiger Mitarbeiter

StUA/StAfUA OWL
Rufbereitschaft

M

NBZ

MUNLV
Rufbereitschaft

BR
Rufbereitschaft

MELDUNG

Rückmeldung

Meldende:
•Extern
•BR
•NBZ / LUA

ggf.

NBZ

Anlage 3 zum RdErl. vom 28.4.2006
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2

Meldung außerhalb der Dienstzeit 
im besonderen Fall 

StUA/StAfUA OWL
Amtsleiter

StUA/StAfUA OWL
Rufbereitschaft

NBZ

MUNLV
Rufbereitschaft

MUNLV
Zuständige Ansprechperson

Abt. IV oder Abt.V

BR
Rufbereitschaft

MELDUNG

B

Meldende:
•Extern
•BR
•NBZ / LUA

Erläuterungen

Meldung mit dem 
Hinweis, dass es sich 
um einen Fall von 
besonderer Bedeutung 
handelt

B Ereignis von besonderer 
Bedeutung

Meldepflicht

B

– MBl. NRW. 2006 S. 306



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 1. Juni 2006314

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung der Republik
Malta, Köln

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 15. 5. 2006
– III.4 433d-1/81 –

Das Herrn Paul R. Kraemer am 28.12.1981 erteilte Exe-
quatur als Honorarkonsul der Republik Malta mit Hö-
herstufung zum Honorargeneralkonsul am 07.02.1984
und geändertem Exequatur am 11.10.1999 mit Sitz in
Köln mit dem Konsularbezirk Länder Nordrhein-West-
falen und Hessen mit Ausnahme des Regierungsbezirks
Darmstadt im Land Hessen ist mit Ablauf des 13. Mai
2006 erloschen.

Honorargeneralkonsul Paul R. Kraemer hat sein Amt
mit Wirkung vom 13. Mai 2006 niedergelegt.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik
Malta in Köln ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2006 S. 314

Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie

Erteilen und Erlöschen von Anerkennungen 
zur Ausübung der 

Tätigkeit als Markscheider
Bek. d. Ministeriums für Wirtschaft, 

Mittelstand und Energie
v. 15. 5. 2006 – 422 – 12 – 71 –

Aufgrund des § 6 des Markscheidergesetzes vom 8. De-
zember 1987 (GV. NW. S. 483) gebe ich hiermit bekannt,
dass die Anerkennung als Markscheider erteilt worden
ist an:

Die Anerkennung als Markscheider ist erloschen bei:

– MBl. NRW. 2006 S. 314

Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Feststellung
gemäß § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung

Bek. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

v. 15. 5. 2006
– IV – 4 – 811/4-24459/8 –

Auf Antrag der Landbell AG, Rheinstraße 4 L, 55116
Mainz (nachstehend Antragstellerin genannt) vom
16. 9. 2005, ergänzt durch Nachträge vom 3. 1., 17. 2. und
17. 3. 2006 ergeht gemäß § 6 Abs. 3 der Verordnung 
über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungs-
abfällen (Verpackungsverordnung – VerpackV) vom 21.
August 1998 (BGBl. I S. 2379), zuletzt geändert durch
Art. 1 Vierte ÄndVO v. 30. 12. 2005 (BGBl. 2006 I S. 2),
der folgende Bescheid:

Name Vorname Ort der Niederlassung Datum

Prof. Dr.
Knufinke
Zydra

Paul

Werner

45136 Essen

31185 Söhlde

25.01.2006

30.01.2006

Name Vorname Ort der Niederlassung Datum

Uhl Otto 66793 Saarwellingen 24.02.2006

I.

Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin auf dem
Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen ein System ein-
gerichtet hat, das eine regelmäßige Abholung gebrauch-
ter Verkaufsverpackungen aus Glas, Weißblech, Alumi-
nium, Kunststoff, Papier, Pappe und Karton sowie Ver-
bunden beim privaten Endverbraucher oder in dessen
Nähe gewährleistet. 

II.

Die Feststellung ergeht unter folgenden Nebenbestim-
mungen:

1.

Im Hinblick auf den vollständigen Nachweis der flä-
chendeckenden Erfassung von Verkaufsverpackungen
hat die Antragstellerin bis zum 1. 10. 2006 für diejenigen
Vertragsgebiete, für die noch keine Verträge abgeschlos-
sen wurden, rechtsverbindlich unterzeichnete Verträge
mit Entsorgern (sog. Leistungsverträge) über die regel-
mäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen
vorzulegen. 

2.

Für die Vertragsgebiete, in denen eine Sortierung der
(Leicht-)Verpackungen nicht bereits Gegenstand des
Leistungsvertrages ist, hat die Antragstellerin bis zum
1. 10. 2006 entsprechende Sortierkapazitäten nachzuwei-
sen.

3.

Die Antragstellerin hat Leistungsverträge und Sortier-
verträge, die erst nach dem Zeitpunkt dieser Feststel-
lung rechtsverbindlich unterzeichnet werden sollen (s.
Auflagen zu Ziff. 1 und 2), mit zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieses Bescheides rückwirkender Geltung
abzuschließen. 

4.

Bis zum 1. 12. 2006 sind für alle entsorgungspflichtigen
Körperschaften rechtsverbindlich unterzeichnete Ab-
stimmungserklärungen vorzulegen.

5.

Hinsichtlich der Auflagen zu Ziff. 1 bis 4 hat die Antrag-
stellerin der Feststellungbehörde monatlich über den ak-
tuellen Sachstand zu berichten.

6.

Bis zum 1. 12. 2006 hat die Antragstellerin der Feststel-
lungsbehörde eine Aufstellung darüber vorzulegen, wel-
che Verpflichteten sich mit welchen Mengen an ihrem
System beteiligen.

7.

Die Verwertung der Verpackungen aus Kunststoff und
Kunststoffverbunden ist nur in Betrieben zulässig, die
von einer unabhängigen sachverständigen Stelle geprüft
und zertifiziert worden sind. Vor einer Belieferung muss
die sachverständige Stelle zumindest im Anschluss an
die Erstbegehung die vorläufige Unbedenklichkeit der
Belieferung bescheinigen.

Zusätzlich ist bei einer Verwertung im Ausland außer-
halb des OECD-Raumes von der Antragstellerin eine
Genehmigung des zuständigen Ministeriums des Import-
landes vorzulegen, soweit die Verwertung nicht einer
Notifzierung gemäß EG-Abfallverbringungsverordnung
bedarf. Den Originaldokumenten sind Übersetzungen in
deutscher Sprache von vereidigten Übersetzern beizufü-
gen.

8.

Soweit im Rahmen des Systems die Zwischenlagerung
aussortierter Wertstoffe vorgesehen ist, hat die Antrag-
stellerin dies der Feststellungsbehörde unter Benennung
der Anlage unverzüglich mitzuteilen.

9.

Die Antragstellerin hat dafür Sorge zu tragen, dass die
im Rahmen des Systems betriebenen Anlagen den recht-
lichen Anforderungen entsprechend zugelassen sind.

Die Antragstellerin hat sicherzustellen, dass der Fest-
stellungsbehörde oder von ihr beauftragten Dritten Zu-
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tritt zu den im Rahmen des Systems genutzten Anlagen
und die erforderliche Einsicht in Unterlagen gewährt
wird.

10.

Der von der Antragstellerin bis zum 1. 5. eines jeden
Jahres nach Anhang I (zu § 6) Nummer 3 Abs. 4
VerpackV zu erbringende Nachweis der erfassten und
verwerteten Mengen hat gemäß der ,,LAGA-Richtlinie
über die ,Anforderungen an Mengenstromnachweise und
deren Prüfung durch Sachverständige‘ gemäß Anhang I
zu § 6 VerpackV“, Mitteilung der LAGA Nr. 37 (veröf-
fentlicht unter www.laga-online.de), in der jeweils gel-
tenden Fassung zu erfolgen.

Da die Antragstellerin die Erfassungslogistik des bisher
tätigen dualen Systems mitbenutzt, muss die Aufteilung
der Sammelmengen und ihre Zuordnung zum System der
Antragstellerin in Abgrenzung zum anderen System
transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. 

11.

Die Antragstellerin hat unmittelbar nach der Bekannt-
gabe der Feststellung Sicherheit für den Fall zu leisten,
dass der Betrieb des Systems eingestellt wird, damit die
Entsorgung der in den Sammeleinrichtungen des Sys-
tems tatsächlich erfassten Verpackungen finanziell ge-
währleistet wird. Dieses kann durch eine Bankbürg-
schaft in ausreichender Höhe erfolgen.

12.

Weitere Auflagen sowie Ergänzungen von Auflagen blei-
ben vorbehalten.

13.

Die Feststellung kann gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG
NRW widerrufen werden, wenn die Antragstellerin eine
der in Ziff. 1 bis 6 genannten Auflagen nicht oder nicht
innerhalb der dort genannten Frist erfüllt.

III.

Der Bescheid ist sofort vollziehbar.

IV.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. Die
Kostenentscheidung ergeht durch gesonderten Bescheid.

– MBl. NRW. 2006 S. 314

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Jahresabschlüsse 2004 der 
Westfälischen Kliniken, Zentren und Institute

Bek. des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 18. 5. 2006

Westfälisches Zentrum Bochum
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Curacon GmbH, Münster hat am 2.5.2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Zent-
rums Bochum – Universitätsklinik – nach dem KHG und
der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31. 12. 2004 und den
entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO er-
stellten Lagebericht geprüft. Durch § 34 KHG NRW und
§ 23 GemKBVO wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere
auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fördermittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-

schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebe-
richt sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
derungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsge-
genstandes nach § 34 KHG NRW sowie § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kranken-
hauses und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Klinik Dortmund
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wibera Wirtschaftsberatung AG hat am 19. 5. 2005 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der Westfälischen
Klinik Dortmund, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom
1.1. bis 31. 12. 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung
erstreckt sich daher auch insbesondere auf die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung und des Rechnungs-
wesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie den ergänzenden Regelungen



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 1. Juni 2006316

in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlußprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der
Klinik und stellt die künftige Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
und des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhält-
nisse sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Klinik Gütersloh
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Curacon GmbH, Münster am 6. 4. 2005 folgenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Kli-
nik Gütersloh, Gütersloh, nach dem KHG und der
GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung für
das Geschäftsjahr vom 1.1. 2004 bis 31. 12. 2004 und den
entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO er-
stellten Lagebericht geprüft. Durch § 34 KHG NRW und
§ 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festge-
legt. Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbeson-
dere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens,
die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es,

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant
und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wur-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kranken-
hauses und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer, 
Westfälische Klinik Hemer
Abschließender Vermerk

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wibera Wirtschaftsberatung AG hat am 31. 5. 2005 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Hans-Prinzhorn-
Klinik, Westfälische Klinik Hemer, unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1.1. bis 31. 12. 2004 geprüft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere die
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW durch
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie den ergänzenden Regelungen
in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
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fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die künftige Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
und des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhält-
nisse sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälisches Zentrum Herten
Abschließender Vermerk

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Curacon GmbH hat am 2.5.2005 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Westfälischen
Zentrums Herten für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis
31. 12. 2003 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt
sich daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßig-
keit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW und auf die zweckentsprechende Verwen-
dung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Kranken-
hauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kranken-
hauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant
und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wur-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Klinik Lengerich
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Merschmeier & Partner GmbH hat am 29. 6. 2005 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
Westfälische Klinik Lengerich vom 1.1. bis 31. 12. 2004
geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher
auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
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ter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht so-
wie über den Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Angela   M u r s c h e z

Westfälische Klinik Lippstadt
Abschließender Vermerk

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 23. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik Lippstadt nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis
31. 12. 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der
Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst da-
her insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel des Krankenhauses  durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-

urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von bewussten
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG erwirtschafteten Mit-
tel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Andreas   G i o r d a n o

Westfälische Klinik Marsberg
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 10. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik Marsberg nach KHG unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Kran-
kenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst
daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der
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Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den
Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen  Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von bewussten
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge erwirtschafteten Investitionsmittel
hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Angela   M u r s c h e z

Westfälische Klinik Münster
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Merschmeier & Partner GmbH hat am 1.7. 2005 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der Westfälischen
Klinik Münster für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis
31. 12. 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt
sich daher insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und auf
die zweckentsprechende Verwendung der über die Inves-
titionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten
Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe

ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht so-
wie über den erweiterten Prüfungsgegenstand gemäß
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Andreas   G i o r d a n o

Westfälisches Zentrum Paderborn
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Curacon GmbH, Münster hat am 6. 4. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Zent-
rums Paderborn, Paderborn, nach dem KHG und der
GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung für
das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2004 und den ent-
sprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten
Lagebericht geprüft. Durch § 34 KHG NRW und § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung erstreckte sich daher auch insbesondere auf
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel
nach § 25 KHG NRW der Klinik durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
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treter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung, über den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach haben wir  die Prüfung so geplant und
durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Klinik Warstein
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 30. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik Warstein nach KHG unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Kran-
kenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 1. 1. bis
31. 12. 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der
Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst da-
her insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die
zweckentsprechende Verwendung der über die Investiti-
onsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vor-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Andreas   G i o r d a n o

Westfälische Klinik Marl-Sinsen
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Merschmeier & Partner GmbH hat am 21. 7. 2005 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
Westfälische Klinik Marl-Sinsen für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch
§ 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel
nach § 25 KHG NRW und auf die zweckentsprechende
Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32
KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des
Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kran-
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kenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34
KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Kinder- und JugendKlinik Marsberg
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 10. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Kinder- und JugendKlinik Marsberg nach
KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht  für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst
daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25
KHG NRW des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung

der Buchführung und den Lagebericht sowie über den
Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34
KHG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie
der zweckentsprechenden Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten
Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas S i e g e r t

Westfälisches Institut Hamm
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Merschmeier & Partner GmbH hat nach dem Ergeb-
nis der Prüfung am 21. 7. 2005 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses
Westfälisches Institut Hamm für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel
nach § 25 KHG NRW und auf die zweckentsprechende
Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32
KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des
Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kran-
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kenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des
Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälische Klinik Schloß Haldem
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 30. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälische Klinik Schloss Haldem, Stemwede, nach
der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht des Krankenhauses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 ge-
prüft. Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsge-
genstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher auch
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fördermittel des Maßregelvollzugsgesetzes
analog  § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegen-
stand  abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von bewuss-
ten Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der  wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen pauschalen Fördermittel hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälisches Zentrum für Forensische Psychiatrie 
Lippstadt

Abschließender Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 23. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälisches Zentrum für Forensische Psychiatrie Lipp-
stadt nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch
§ 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festge-
legt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse und die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel
des Maßregelvollzugsgesetzes analog § 25 KHG NRW
durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
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der Buchführung, den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von bewuss-
ten Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der  wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen pauschalen Fördermittel hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälisches Therapiezentrum Marsberg „Bilstein“
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 10. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses
Westfälisches Therapiezentrum Marsberg „Bilstein“
nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004
geprüft. Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbe-
sondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens,
die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fördermittel des Maßregelvollzugsgesetzes analog § 25
KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Therapie-
zentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen pauschalen Fördermittel hat
keine Einwendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälisches Pflegezentrum und Westfälischer 
Wohnverbund Lippstadt
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat nach dem Ergebnis der Prü-
fung am 23. 5. 2005 folgenden Bestätigungsvermerk er-
teilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Pfle-
gezentrums und Westfälischen Wohnverbundes Lipp-
stadt nach der GemKHBVO NRW unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2004 geprüft. Durch § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der PBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom



schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Westfälischen Pflegezentrums und Westfä-
lischen Wohnverbundes Marsberg. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Westfälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohn-
verbundes Marsberg und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas S i e g e r t

Westfälisches Pflegezentrum und Westfälischer 
Wohnverbund Warstein

Abschließender Vermerk
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. 12. 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Greiffenhagen GmbH hat am 30. 5. 2005 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Pfle-
gezentrums und Westfälischen Wohnverbundes Warstein
nach der GemKHBVO NRW unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäfts-
jahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2004 geprüft. Durch § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der PBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Westfälischen Pflegezentrums und Westfä-
lischen Wohnverbundes Lippstadt. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Westfälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohn-
verbundes Lippstadt und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Westfälisches Pflegezentrum und Westfälischer 
Wohnverbund Marsberg
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12.
2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greif-
fenhagen GmbH hat am 10.5. 2005 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Pfle-
gezentrums und Westfälischen Wohnverbundes Marsberg
nach der GemKHBVO NRW unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäfts-
jahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2004 geprüft. Durch § 23
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch die
gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der PBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
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„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung des Hans Peter Kitzig Institutes, Güters-
loh, und den entsprechend § 25 EigVO erstellten Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2004 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahres-
abschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und aufgrund der Satzung nach den Vorschrif-
ten der EigVO des Landes NRW sowie der gemäß § 25
EigVO aufgestellte Lagebericht liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des Instituts. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach
haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Instituts sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von bewussten
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Instituts. Der Lagebericht gibt insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Instituts
und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

– MBl. NRW. 2006 S. 315

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und des durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der  Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Westfälischen Pflegezentrums und Westfä-
lischen Wohnverbundes Warstein. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Westfälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohn-
verbundes Warstein und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der öffentlichen Fördermittel hat keine Ein-
wendungen ergeben.“

Im Auftrag

Thomas   S i e g e r t

Hans Peter Kitzig Institut Gütersloh
Abschließender Vermerk 

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu, 31. 12.
2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cura-
con GmBH hat am 29. 3. 2005 folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:
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III.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Sitzungen der Fachausschüsse
des Verwaltungsrates der VRR AöR

Bek. des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
v. 22. 5. 2006

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates
der VRR AöR am 21. Juni 2006 finden folgende Sitzun-
gen der Fachausschüsse statt:

Ausschuss für Tarif und Marketing 
Freitag, 9. Juni, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 1.21

Ausschuss für Verkehr und Planung 
Montag, 12. Juni 2006, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 1.21

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 
Mittwoch, 14. Juni, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates
am 21. Juni 2006 wird in Kürze öffentlich bekannt
gemacht.

Essen, den 22. Mai 2006

Ulrich  H a l l e r

– MBl. NRW. 2006 S. 326


